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Erwägungen

E. 1.1
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann u.a. die Verletzung von
Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ), die Feststellung des Sachverhalts durch
die Vorinstanz nur, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im
Sinne von Art. 95 BGG beruht und die Behebung des Mangels für den Ausgang des
Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das Bundesgericht legt seinem
Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG
). Es kann deren Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen,
wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 1.2
Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen vor Bundesgericht nur so weit vorgebracht
werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt ( Art. 99 Abs. 1 BGG ), was
in der Beschwerde näher darzulegen ist. Der vorinstanzliche Verfahrensausgang allein
bildet keinen hinreichenden Anlass im Sinne von Art. 99 Abs. 1 BGG für die Zulässigkeit
von Noven, die bereits im kantonalen Verfahren ohne Weiteres hätten vorgebracht werden
können. Tatsachen, die sich erst nach dem angefochtenen Entscheid ereigneten oder
Urkunden, die erst nach diesem entstanden sind, können als echte Noven vom
Bundesgericht nicht berücksichtigt werden ( BGE 143 V 19 E. 1.2 S. 23 f. mit Hinweisen).
Unzulässig ist auch das Stellen neuer Begehren ( Art. 99 Abs. 2 BGG ).

Die Beschwerdeführerin legt im bundesgerichtlichen Verfahren Lohnprojektionen des
Bürgerspitals Basel sowie des Kantonsspitals Luzern ins Recht. Diese wurden im Mai 2017
erstellt und bleiben als echte Noven unbeachtlich. Offen kann bleiben, ob die
Arbeitgeberbescheinigung des Bürgerspitals Basel vom 20. Juli 1998 als unechtes Novum
zuzulassen ist oder nicht, da ihre Berücksichtigung am Verfahrensausgang nichts zu ändern
vermöchte. Schliesslich verlangt die Beschwerdeführerin erstmals vor Bundesgericht die
Zusprache beruflicher Massnahmen. Da es sich hierbei um ein neues Begehren ausserhalb
des Streitgegenstands (Rentenaufhebung gemäss Verfügung der IV-Stelle vom 13. April
2016, welche von der Vorinstanz geschützt wurde) handelt, ist darauf nicht einzutreten.
Anzubringen bleibt, dass die IV-Stelle mögliche Massnahmen der Wiedereingliederung mit
Übergangsrente in der Rentenaufhebungsverfügung angekündigt und auf separatem Weg
auch angegangen hat.

E. 2
Im angefochtenen Entscheid werden die Bestimmungen und Grundsätze zum
Invaliditätsbegriff ( Art. 4 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 ATSG ) und zur Bestimmung
des Invaliditätsgrads nach der allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs ( Art. 16



ATSG i.V.m. Art. 28a Abs. 1 IVG ) sowie zum Anspruch auf eine nach dem Grad der
Invalidität abgestuften Rente ( Art. 28 IVG ) zutreffend wiedergegeben. Richtig sind auch
die vorinstanzlichen Ausführungen zum rechtlichen Gehör. Darauf wird verwiesen.

E. 3
Die Vorinstanz würdigte die medizinischen Akten und erwog, gemäss dem beweiskräftigen
Gutachten des ZIMB liege weder aus somatischer noch aus neuropsychologischer oder
psychiatrischer Sicht eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit vor. Die Knieproblematik sei
in den bisherigen medizinischen Unterlagen nicht thematisiert worden, sondern erst im
Rahmen der rheumatologischen Begutachtung. Angesichts der im Rahmen des
vorinstanzlichen Verfahrens eingereichten Berichte der Andreasklinik Hirslanden, Cham,
vom 25. Oktober 2015 sowie vom 26. Mai 2016, gemäss denen aufgrund der
Kniebeschwerden eine Arthroskopie durchgeführt worden sei und längeres Stehen und
Gehen sowie das Tragen von Lasten zu vermeiden seien, ging das kantonale Gericht von
einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes zwischen der Begutachtung durch das
ZIMB und dem Verfügungszeitpunkt aus. Es erwog, in Anbetracht der neu
hinzugekommenen Knieproblematik sei die in der Expertise bescheinigte volle
Arbeitsfähigkeit bezogen auf die angestammte Tätigkeit als Krankenpflegerin zum
Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung vom 13. April 2016 nicht mehr aktuell gewesen. Die
Einschätzung im Bericht der Andreasklinik vom 26. Mai 2016, die Beschwerdeführerin sei
als Krankenpflegerin nur noch zu 25-50 Prozent einsetzbar, sei nachvollziehbar. Was eine
dem Knieleiden angepasste, insbesondere überwiegend sitzende Tätigkeit angehe, so könne
weiter auf das ZIMB-Gutachten abgestellt werden (100%ige Arbeitsfähigkeit).

Da sich das Valideneinkommen aufgrund des vor rund 20 Jahren tatsächlich erzielten
Einkommens nicht mehr zuverlässig ermitteln lasse - namentlich weil die geleistete
Arbeitszeit erheblich geschwankt habe und sich die jeweiligen Pensen nicht mehr genau
eruieren liessen -, seien die Tabellenlöhne der vom Bundesamt für Statistik periodisch
durchgeführten Lohnstrukturerhebung (LSE) 2012 heranzuziehen. Dabei erachtete die
Vorinstanz die Zeilen 86-88, Gesundheits- und Sozialwesen, der Tabelle T1 (monatlicher
Bruttolohn [Zentralwert] nach Wirtschaftszweigen, Kompetenzniveau und Geschlecht,
privater und öffentlicher Sektor zusammen), Frauen, Kompetenzniveau 2 (praktische
Tätigkeiten wie Verkauf/Pflege/Datenverarbeitung und Administration/Bedienen von
Maschinen und elektronischen Geräten/Sicherheitsdienst/Fahrdienst), für massgebend. Für
das Invalideneinkommen stellte sie auf das Total der Tabelle TA1 (monatlicher Bruttolohn
[Zentralwert] nach Wirtschaftszweigen, Kompetenzniveau und Geschlecht, Privater
Sektor), Frauen, Kompetenzniveau 1 (einfache Tätigkeiten körperlicher oder
handwerklicher Art), ab. Umgerechnet auf die betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit und
unter Berücksichtigung der Nominallohnentwicklung bis 2016 errechnete sie bei einem
Pensum von 100 % ein Valideneinkommen von Fr. 65'036.- und ein Invalideneinkommen
von Fr. 52'663.-, woraus sich ein nicht rentenbegründender Invaliditätsgrad von 19 %
ergab. Einen Abzug von Tabellenlohn hielt sie bei der im Zeitpunkt der Verfügung
52-jährigen, in einer leidensangepassten Tätigkeit ganztägig einsetzbaren Versicherten
nicht für angezeigt.

E. 4.1
Zunächst sieht die Beschwerdeführerin ihren Anspruch auf rechtliches Gehör ( Art. 29 Abs.
2 BV ) dadurch verletzt, dass das kantonale Gericht "völlig überraschend" den



Invaliditätsgrad in Bezug auf die Kniebeschwerden ermittelte, obwohl sie gestützt darauf
keine Rente beantragt oder erhalten habe. Damit habe es den in der Verfügung vom 13.
April 2016 definierten Streitgegenstand - Aufhebung der Rente in Bezug auf die Distorsion
der Halswirbelsäule (Schleudertrauma) - eigenmächtig erweitert. Somit habe sie nie die
Gelegenheit gehabt, sich zu den Bemessungsgrundlagen zu äussern.

Wie die Vorinstanz bereits in ihrem Rückweisungsentscheid vom 9. April 2014 festhielt,
wird für die Aufhebung der Rente aufgrund der SchlBest. IVG nicht nur vorausgesetzt, dass
die seinerzeitige Rentenzusprache auf Grund der Diagnose eines pathogenetisch-ätiologisch
unklaren syndromalen Beschwerdebilds ohne nachweisbare organische Grundlage erfolgt
ist, sondern es ist auch zu klären, ob sich der Gesundheitszustand seit der Rentenzusprache
allenfalls verschlechtert hat und neu auch objektivierbare Störungen zu berücksichtigen
sind ( BGE 139 V 547 E. 10.1.2 S. 569; präzisiert mit BGE 140 V 197 E. 6.2.3 S. 200; vgl.
auch Urteile 9C_620/2016 vom 9. März 2017 E. 4.2; 9C_381/2016 vom 13. Januar 2017 E.
3.1.2). Unter diesen Umständen musste es der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin
klar sein, dass die erstmals bei der Begutachtung geklagten und im kantonalen
Beschwerdeverfahren mittels verschiedener Arztberichte untermauerten Kniebeschwerden
von der Vorinstanz berücksichtigt würden, namentlich bei der Bemessung des
Invaliditätsgrades. Von einer Erweiterung des Streitgegenstandes kann keine Rede sein, ist
der Einkommensvergleich doch zentrales Element der Rentenprüfung. Im Rahmen des
kantonalen Beschwerdeverfahrens hätte es der Beschwerdeführerin denn auch frei
gestanden, sich zur Invaliditätsbemessung zu äussern. Mithin hat die Vorinstanz den
Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör nicht verletzt.

E. 4.2
Die Beschwerdeführerin bemängelt sodann, indem das kantonale Gericht für das
Valideneinkommen auf die Lohndaten der LSE statt auf die konkreten Gegebenheiten des
Einzelfalls abstellte, habe es Art. 16 ATSG und Art. 28a IVG verletzt. Sie würde ohne
Unfall zu 100 % als Krankenpflegerin im Bürgerspital Basel oder im Kantonsspital Luzern
arbeiten, weshalb auf den Lohn abzustellen sei, den sie dort verdienen könnte. Eventualiter
sei der Lohnrechner "Salarium" zu benutzen und ein Valideneinkommen zwischen Fr.
75'096.00 und Fr. 88'656.00, je nach Branche und Position, einzusetzen. Subeventualiter sei
auf die Tabelle T1_b der LSE 2014 abzustellen, aus welcher sich je nach Branche und
Stellung Jahresbruttolöhne von Fr. 70'668.00 bis Fr. 86'400.00 ergäben. Die Daten der LSE
2014 seien bereits am 30. November 2015 veröffentlicht worden, weshalb sie im
vorliegenden Fall - statt der von der Vorinstanz verwendeten LSE 2012 - anzuwenden
seien.

Auch mit diesen Vorbringen dringt die Beschwerdeführerin nicht durch. Für die Ermittlung
des Valideneinkommens ist entscheidend, was die versicherte Person im massgebenden
Zeitpunkt des Rentenbeginns nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit
als Gesunde tatsächlich verdienen würde, und nicht, was sie bestenfalls verdienen könnte (
BGE 135 V 58 E. 3.1 S. 59; Urteil 9C_644/2015 vom 3. Mai 2016 E. 4.6.1). Dass die
Vorinstanz nicht das im Bürgerspital Basel (letzte Arbeitsstelle vor dem Unfall) erzielte
Einkommen als Grundlage für die Berechnung des Valideneinkommens einsetzte, ist im
Ergebnis nicht zu beanstanden, zumal die Beschwerdeführerin dort in einer Aushilfsstelle
auf Abruf als Nachtwache arbeitete. Bei einem solchen Anstellungsverhältnis kann nicht
ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass es überwiegend wahrscheinlich ohne
Gesundheitsschaden längerfristig fortgesetzt worden wäre, was aber Bedingung für das



Abstellen auf das bisherige Einkommen ist. Erst recht nicht lässt sich daraus ableiten, dass
die Beschwerdeführerin im Jahr 2016 mit überwiegender Wahrscheinlichkeit am
Bürgerspital Basel (oder am Kantonsspital Luzern) in einer vollzeitlichen Festanstellung als
Krankenpflegerin stehen würde. Doch selbst wenn mit ihr davon ausgegangen würde, sie
wäre im Zeitpunkt des hypothetischen Rentenbeginns noch im Bürgerspital Basel angestellt
gewesen und hätte einen Jahreslohn von Fr. 80'600.- erzielt, änderte dies am Ergebnis nichts
(E. 5 hienach).

Fehl geht die Beschwerdeführerin auch, wenn sie das Valideneinkommen mit dem Rechner
"Salarium" ermittelt sehen will. Wie sie richtig ausführt, stützt sich dieses Modell auf die
Lohndaten der LSE, privater Sektor. Ihr stünden jedoch im Gesundheitsfall Anstellungen
sowohl in öffentlichen als auch in privaten Spitälern und Pflegeeinrichtungen offen,
weshalb die dem "Salarium" zugrunde liegenden Lohndaten des privaten Sektors ihre
beruflichen Möglichkeiten als gesunde Krankenpflegerin nicht hinreichend abbilden.

Was schliesslich die von der Beschwerdeführerin verlangte Anwendung der LSE 2014
angeht, so ist festzuhalten, dass am 30. November 2015 erst die Daten der LSE 2014 sowie
die Tabellen TA1_b und TA4 veröffentlicht waren. Die vorliegend einschlägige Tabelle T1
wurde dagegen in der Fassung 2014 - wie bereits die Vorinstanz erkannte -erst am 15. April
2016 veröffentlicht (vgl. die Angaben auf www.bfs.admin.ch), mithin zwei Tage nach
Erlass der angefochtenen Verfügung. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Tabelle T1_b
2014, auf welche die Beschwerdeführerin abstellen möchte (www.bfs.admin.ch). Folglich
stellte die Vorinstanz zu Recht auf die Tabellenlöhne gemäss der LSE 2012 ab, sind doch
rechtsprechungsgemäss die im Verfügungszeitpunkt jeweils aktuellsten veröffentlichten
Tabellen zu verwenden (vgl. z.B. Urteil 9C_699/2015 vom 6. Juli 2016 E. 5.2).

E. 4.3
Schliesslich verlangt die Beschwerdeführerin, beim Invalideneinkommen sei ein
Leidensabzug vorzunehmen, da sie selbst in einer vorwiegend sitzenden Tätigkeit nicht
schmerzfrei arbeiten könne. Dies wirke sich auf die Produktivität aus und stelle einen
erheblichen Nachteil gegenüber Mitkonkurrenten dar. Negativ wirke sich auch ihr
fortgeschrittenes Alter aus, sowie die Tatsache, dass durch die Darmkrankheit (Colitis
ulcerosa) vermehrte Beeinträchtigungen und ein höheres Ausfallrisiko bestünden. In
angepassten Tätigkeiten habe sie keine Arbeitserfahrung, und selbst im erlernten Beruf seit
fast 20 Jahren nicht mehr gearbeitet. Dies alles rechtfertige einen Tabellenlohnabzug von
mindestens 10 %.

Auch diese Rüge verfängt nicht. Ein "Leidensabzug" wäre dann geboten, wenn mit Bezug
auf eine konkret in Betracht fallende Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage
verglichen mit gesunden Mitbewerbern nur bei Inkaufnahme einer Lohneinbusse reale
Chancen für eine Anstellung bestünden (Urteil 9C_366/2015 vom 22. September 2015 E.
4.3.1 mit Hinweisen). Dies ist vorliegend nicht dargetan. Soweit die Beschwerdeführerin
geltend macht, ihre Leistungsfähigkeit sei schmerzbedingt vermindert, übt sie lediglich
appellatorische Kritik am gutachtlichen Zumutbarkeitsprofil, womit sie nicht zu hören ist.
Regelmässig wiederkehrenden krankheitsbedingten Absenzen vom Arbeitsplatz wäre
bereits bei der Festlegung des zeitlich zumutbaren Umfangs der Arbeitsfähigkeit Rechnung
zu tragen (Urteil 9C_462/2007 vom 25. Januar 2008 E. 3.2.2); nicht vorhersehbare und
schwer kalkulierbare Absenzen, wie sie durch Krankheitsschübe verursacht werden, können
einen Tabellenlohnabzug rechtfertigen (Urteil 9C_728/2009 vom 21. September 2010 E.



4.3.1). Die medikamentös eingestellte Colitis ulcerosa verläuft gemäss ZIMB-Gutachten
oligosymptomatisch (mit wenigen Symptomen) und Schübe treten selten auf. Demnach ist
nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz gestützt darauf keinen Abzug vom Tabellenlohn
gewährt hat. Auch das Alter von 52 Jahren ist rechtsprechungsgemäss grundsätzlich nicht
abzugsrelevant (zitiertes Urteil 9C_366/2015 E. 4.3.2 mit Hinweisen). Schliesslich
rechtfertigt die mangelnde Berufserfahrung keinen Abzug vom Tabellenlohn, fällt doch bei
Tätigkeiten im privaten Sektor mit einem sehr schmalen Anforderungsprofil eine lange
Abwesenheit vom Arbeitsmarkt nicht ins Gewicht (Urteil 8C_238/2014 vom 1. Juni 2015
E. 6.3.2).

E. 5
Damit hat es - selbst wenn mit der Beschwerdeführerin von einem Valideneinkommen von
Fr. 80'600.- auszugehen wäre, womit ein Invaliditätsgrad von 35 % resultieren würde ([Fr.
80'600.-./. Fr. 52'663.-] / Fr. 80'600 x 100) - beim angefochtenen Entscheid sein Bewenden.

E. 6
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten
zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


